
                      5. Nikolaus – Schwimmfest 
                                       des 

                      Schwimm Club Osnabrück 04 
 

am 6. und 7. Dezember 2008 
im Schinkelbad der Stadt Osnabrück, Im Wegrott 37, 49084 Osnabrück 
 

Samstag, 6. Dezember 2008  Sonntag, 7. Dezember 2008 
 
Einlass   :   14:00 Uhr    14:00 Uhr 
Kampfrichtersitzung  :   14:15 Uhr    14:15 Uhr 
Beginn   :   14:30 Uhr    14:30 Uhr 
 

Ausschreibung 
 
1. Abschnitt Samstag, 6. Dezember 2008 
 
WK 1 4 x 50 m Freistil offene Wertung  weiblich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 2 4 x 50 m Freistil offene Wertung  männlich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 3 50 m Schmetterling    weiblich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 4 50 m Schmetterling    männlich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 5 50 m Brust     weiblich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 6 50 m Brust     männlich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 7 50 m Rücken     weiblich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 8 50 m Rücken     männlich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 9 100 m Lagen     weiblich Jahrg. 1991 bis 1998 
WK 10 100 m Lagen     männlich Jahrg. 1991 bis 1998 
 

2. Abschnitt (Kindgerechter Wettkampf) Sonntag, 7. Dezember 2008 
 
WK 11 4 x 25 m Freistil offene Wertung   weiblich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 12 4 x 25 m Freistil offene Wertung  männlich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 13 25 m Freistil     weiblich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 14 25 m Freistil     männlich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 15 50 m Brust     weiblich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 16 50 m Brust     männlich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 17 50 m Rücken     weiblich Jahrg. 1999 u. jünger 
WK 18 50 m Rücken     männlich Jahrg. 1999 u. jünger 
 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im 2. Abschnitt benötigen keine Erstregistrierung 
und dürfen nicht an den anderen Wettkämpfen im 1. Abschnitt teilnehmen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Wettkampfbestimmungen 
 
1. Teilnahmeberechtigung und Wettkampfbestimmungen 
Die Wettkämpfe werden nach den Wettkampfbestimmungen, der Rechtsordnung und den 
Anti-Dopingbestimmungen des DSV ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind alle eingeladenen 
Vereine, soweit sie im Besitz der Verbandsrechte des DSV oder eines der FINA angeschlossenen 
Schwimmverbände sind. 
 
2. Durchführung 
Der Abschnitt 2 wird nach den Richtlinien für kindgerechte Wettkämpfe durchgeführt (jeder Teilnehmer 
maximal 4 Starts incl. Staffeln). Der Abschnitt 1 wird nach den Richtlinien des DSV-Fachausschusses 
Schwimmen durchgeführt. 
 
2. Beschreibung der Wettkampfanlage 
Das Schinkelbad hat ein 25 m Becken mit 4 durch Wellenkillerleinen getrennten Startbahnen. 
Die Wassertiefe beträgt 1,80 m. Sprungbecken seitlich integriert. Die Wassertemperatur beträgt ca. 25 ° C. 
 
3. Gesundheitsbestimmungen 
Mit Abgabe der Meldungen versichert der meldende Verein, dass für die gemeldeten Schwimmer zum Zeitpunkt 
des Wettkampfes gültige Sportfähigkeitsatteste vorliegen. 
 
4. Meldungen 
Die Meldungen sind auf Meldebögen (DSV-Form 101)und Meldelisten (DSV-Form 102) oder inhaltsgleichen 
Meldebögen und Meldelisten abzugeben. 
Ummeldungen nur im gleichen Jahrgang. Keine Nachmeldungen. Mit der Abgabe der Meldungen wird die 
Ausschreibung anerkannt. 
 
5. Einteilung der Läufe und Startregel 
Die Läufe werden nach den angegebenen Meldezeiten gesetzt. Es gilt die Zwei-Start-Regel. 
 
6. Meldegeld 
Das Meldegeld beträgt 3,50 € je Einzelstart und 4,50 € je Staffel. 
Das Meldegeld ist auf das Konto der Sparkasse Osnabrück  BLZ 265 501 05  -  Kontonr. 546 424 vor 
Meldeschluss zu überweisen. 
 
7. Meldeschluss 

Meldeschluss ist der 21. November 2008. 
 
8. Meldeanschrift 
Dieter Grünewälder, Sandforter Str. 162, 49086 Osnabrück, Tel./Fax : 0541-3890723 
Mail:   info@sportartikel-gruenewaelder.de 
 
9. Zeitnahme 
Es erfolgt Handzeitnahme. Die eingesetzten Zeitnehmer werden gebeten Stoppuhren mitzubringen. 
 
10. Wertung und Auszeichnung 
Die Wertung erfolgt in allen Wettkämpfen Jahrgangsweise und bei den Staffeln in der offenen Wertung. 
Als Auszeichnungen erhalten alle Teilnehmer Urkunden. Im 1. Abschnitt werden zusätzlich Medaillen in der 
Jahrganswertung (Platz 1 bis 3)vergeben. Im 2. Abschnitt erhält jeder Teilnehmer eine Nikolaustüte. 
 
11. Kampfrichter 
Jeder Verein hat mit der Abgabe der Meldungen 2 Kampfrichter je  Veranstaltunsabschnitt namentlich mit 
Verwendungswunsch zu benennen und zu stellen. 
 
12. Veranstaltungsgenehmigung 
Die Veranstaltung wurde genehmigt. 
 
13. ergänzende Hinweise 
Der Veranstalter behält sich vor, die Anfangszeiten zu ändern, wenn dies aus zeitlichen Gründen erforderlich 
ist. 
Eine Zuschauertribüne ist nicht vorhanden. 
Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für Sach- oder Personenschäden während der Veranstaltung.  
 


